
Nutzungsreglement

Vermietungstarife Kulturhuus Klosters

Dieses Nutzungsreglement legt die Miet-Preise der verschiedenen 

Räume sowie die Rechte und Pflichten bei der Benützung des 

Kulturhuuses fest.

Tarif A Klosterser  Kulturorganisationen, Klosterser Vereine, KgK-Mitglieder

Tarif B Auswärtige Kulturvereine, Klosterser Gewerbe, gemeinnützige Vereine, weitere Privatpersonen

Tarif C Auswärtige Organisationen, Firmen, Unternehmen, kommerzielle oder kundenbindende Anlässe

Miete inkl. Bühne, Künstlergarderobe CHF 200 350 600

exkl. Bar- und Küchennutzung sowie Technik CHF 100 200 400

CHF 100 100 100

exkl. Technik, pro Tag CHF 50 100 200

exkl. Technik, pro Woche CHF 200 400 600

längere Mietdauer nach Absprache

Beamer, Leinwand CHF 100 100 100

inkl. Licht-, Ton- und Kinotechnik, Soundcheck, Einrichten 3 h CHF 300 400 500

Betreuung durch einen Veranstaltungstechniker 1/2 Tag (5 h) CHF 500 600 800

mit Türöffnung und -schliessung 1 Tag (9 h) CHF 850 1000 1200

jede weitere Stunde CHF 100 120 150

Anlässe mit Catering 3 Stunden CHF

Anlässe ohne Catering 2 Stunden CHF

jede weitere Stunde CHF

Die gemieteten Räume dürfen ihrem Zweck entsprechend genutzt werden.

Die Benützung muss im Detail mit den Verantwortlichen der KgK abgesprochen werden.

Auf die von der Gemeinde vermieteten Erstwohnungen in den oberen Etagen 

soll in Bezug auf die Veranstaltungsdauer Rücksicht genommen werden.

Bei Anlässen ohne Technik (nur Raum und Standardbeleuchtung) 

Schlüsselübergabe und -Rückgabe von Montag bis Freitag während Bürozeiten.

Kulturgesellschaft Klosters

Klosters, 26. Januar 2026

Schlüsselübergabe

Rechte der Mietenden

Pflichten der Mietenden

180

120

60

Saal mit  Foyer

Technikpaket (obligatorisch bei allen Anlässen im Saal und Foyer mit Technikbedarf)

Reinigung

Foyer 

Bar und Küche

Räume im 1. OG (Silvretta, Gatschiefer, Gotschna)


